
 

 

V o r l a g e   BV/179/2021 
 
 
AZ: 042.234 
 
 

 

Sitzung Datum Status 

Gemeinderat     15.06.2021 öffentlich Entscheidung 
 

 

Elektronisches Ausweissystem 

 
Anlagen 
Angebot 
 
 
Sachverhalt: 
Die Arbeitszeiterfassung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, der 
Kindertageseinrichtungen, des Bauhofs sowie von Hausmeister und Reinigungskräften erfolgt 
derzeit anhand händisch erfasster Arbeitszeitblätter oder gar nicht. Die Urlaubsbeantragung erfolgt 
anhand von Urlaubskarten. Im Zuge der Digitalisierung soll auf elektronische Zeiterfassung 
umgestellt werden. 
 
Die Firma AIDA ORGA aus Magstadt ist auf die Einführung elektronischer Zeiterfassung auf 
Grundlage des TVÖD spezialisiert. Mit dem Zeiterfassungssystem der Firma AIDA ORGA buchen 
sich die Bediensteten an stationären TerminaIs ein, die an strategisch geeigneten Punkten montiert 
werden. Die unterschiedlichen Buchungen wie Kommen, Gehen oder Pausen erfolgen berüh-
rungslos durch das Vorhalten eines Chips vor dem Terminalleser. Die Buchungen werden 
automatisch an eine Software übertragen.  Ein Informationstableau bietet jederzeit einen Überblick 
über den Status der Mitarbeiter, z. B. über An- und Abwesenheit einer Person. Im Modul Virtuelles 
Personalbüro können die Mitarbeiter papierlos ihre Anträge (Urlaub, Dienstreisen etc.) einstellen. 
Die Anträge können direkt bearbeitet werden. Alle Daten werden ständig aktualisiert und die 
genehmigten Anträge werden automatisch in AIDA übernommen und verarbeitet. Dies bedeutet 
sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Personalabteilung der Verwaltung 
eine enorme Erleichterung, Transparenz sowie Einsparpotenzial. Die Software von AIDA wird 
erfolgreich in zahlreichen Rathäusern im Landkreis genutzt, so z.B. in Ötigheim, Bietigheim und 
Durmersheim. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat befürwortet die Einführung der elektronischen Zeiterfassung und stimmt der 
Auftragserteilung an die Firma AIDA ORGA in Magstadt gem. Angebot vom 06.05.2021 in Höhe 
von 15.221,29 Euro inkl. Mwst zu.  
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